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III. Jahrgang M. ß 15. Juni 1905

Zeitschrift
des

ïereïes Selweìzer« Keekerdafsgeometer
Organ zur Hebung und Förderung des Vermessungs- und Katasterwesens

Jähr/ich 12 Nummern. Jahresabonnement Fr. 4. —

Unentgeltlich für cUs Mitglieder.

JRedaktion :
J. Stambach, Winterthur.

Expedition :
G-Pschwister Ziegler, ArVinterthur

Die Probevermessungen im Kanton Bern.

Vortrag gehalten an der IV. Jahresversammlung des Vereins Sehioeiz.

Konkordatsgeometer 21. und 2,2. Mai 1905 in Bern von K. Röthlisberger, Kantons¬

geometer, Bern.

Die Katastervormessungen im Kanton Bern begannen im Jura
und zwar anfangs der vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts.
Sie wurden der damaligen Zeit entsprechend, nach vorheriger
Triangulation, mit dem Meßtisch ausgeführt. Der Staat
unterstützte sie in der Weise, daß die Kosten den Gemeinden
vorgeschossen wurden, welcher Vorschuß zinsfrei in 10 Jahresraten
mittelst Zuschlägen zu der Grundsteuer zurückerstattet werden
mußte. Die Meßtischaufnahmen erstreckten sich von der
angegebenen Zeit weg bis zum Beginn der siebziger Jahre, um welche

Zeit die Aufnahmen im Jura, als beendet angesehen werden konnten.
Nach Erlaß des Vermessungsgesetzes im Jahr 1867 begannen die

Gemeindevermessungen auch im allen Kantonsteil und zwar nach

den am 1. März 1868 in Kraft getretenen Vorschriften des Geo-

meterkonkordats. Die ersten derartigen Vermessungen waren
diejenigen von Höchstetten und Zäzftvil im Amt Konolfingen,
ausgeführt durch die Geometer Luder und Schwarz und genehmigt
im April 1809. Nachdem im Jahr 1874 das wichtige Dekret
über die Parzellarvermcssungen 'im alten Kantonsteil erlassen
worden war, in welchem für sämtliche Gemeinden dieses Landes-
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